
Terroristen als Kronzeugen
BERN. Gerichte sollen Mitglieder
terroristischer Organisationen
milder bestrafen können, wenn
sie wertvolle Informationen
liefern. Nach dem Ständerat hat
sich auch der Nationalrat dafür
ausgesprochen. Diese

«kleine Kronzeugenregelung»
gilt zurzeit nicht für Mitglieder
von Gruppierungen wie dem
Islamischen Staat oder al-Qai-
da. Auch der Bundesrat sprach
sich für eine Ausdehnung der
Reglung aus. SDA
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